
Veränderungssperre (Entwurf) 

 

Satzung der Gemeinde Gablingen vom 14.12.2021 über eine Veränderungssperre im 
OT Lützelburg. Aufgrund der §§ 14 und 16 des Baugesetzbuches in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634) zuletzt geändert am 
08.08.2020 (BGBl. I S. 1728) in Verbindung mit § 23 der Gemeindeordnung i. d. F. 
der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl S. 796 – BayRS 2020-1-1-) zuletzt 
geändert am 24.07.2012 (GVBl S. 366) hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Gablingen am 14.12.2021 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 

§ 1 
 

Für das in § 2 der Satzung bezeichnete Gebiet besteht eine Veränderungssperre. 
 

§ 2 
 

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre umfasst die Grundstücke 
der Fl.Nrn. 69/1, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 529, 523/2, Teilflächen aus Fl.Nrn. 67, 67/1, 
69/7, 71, 77/1, 77, 79/1, 523/5 und 523/6, Gemarkung Lützelburg. 
 
Der räumliche Geltungsbereich ist im beigefügten Lageplan der Gemeinde Gablingen 
dargestellt und ist als Anlage zur Veränderungssperre Teil der Satzung.  
 

§ 3 
 

Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre dürfen: 
 

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche 
Anlagen nicht beseitigt werden; 
Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB sind 
a) Vorhaben, die die Errichtung oder Nutzungsänderung von baulichen 

Anlagen zum Inhalt haben und die einer bauaufsichtlichen 
Genehmigung oder Zustimmung bedürfen oder die der 
Bauaufsichtsbehörde angezeigt werden müssen, oder über die in 
einem andren Verfahren entschieden wird 

b) Vorhaben, die der Landesverteidigung dienen 
c) Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs sowie 

Ausschachtungen, Ablagerungen einschl. Lagerstätten, auch wenn sie 
keine Vorhaben nach Buchst. a) sind 

2. Erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von 
Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Veränderung nicht 
genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht 
vorgenommen werden. 

 
§ 4 

 
Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der 
Veränderungssperre eine Ausnahme zugelassen werden. 



 
§ 5 

 
Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt 
worden sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten 
Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht berührt. 
 

§ 6 
 

Diese Satzung tritt am Tage der Bekanntmachung ………………. in Kraft. Sie tritt 
nach Ablauf von zwei Jahren, vom Tage der Bekanntmachung gerechnet, außer 
Kraft. Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit die 
Änderung des Teilbereichs für das in § 2 dieser Satzung genannte Gebiet 
rechtsverbindlich wird.  
 
 
Hinweise: 

Etwaige Mängel der Abwägung beim Zustandekommen dieser Satzung sind 
nach § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb 
von sieben Jahren seit dieser Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde 
Gablingen geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Auf die Vorschriften des § 18 
Abs. 2 S. 2 und 3 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger 
Entschädigungsansprüche für entstandene Vermögensnachteile durch diese 
Satzung und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht 
fristgemäßer Geltendmachhung wird hingewiesen.  

  
 
 
 
 
Gablingen, 15.12.2021 
 
 
 
Karina Ruf 
Erste Bürgermeisterin  

 


